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Der vorliegende Schlussbericht bezieht sich auf die EAGFL- und EFRE- Teile des 
INTERREG IIA- Programms Österreich- Tschechische Republik (1995-1999). 

Der ESF-Teil des Schlussberichtes zu INTERREG IIA Österreich-Tschechische Republik 
(95-99) ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit erstellt und den Mitgliedern des 
Begleitausschusses im Wege eines Rundlaufverfahrens am 6. Juni 2002 zugeleitet worden 
(siehe G.Z. 3.16/CZ-1215/02). 

Ergänzend zur finanziellen Ausstattung des Programms, wie sich diese bei der Programmge- 
nehmigung darstellte, beträgt die Gemeinschaftsbeteiligung gemäß letzter Entscheidung der 
EU-Kommission (K(1999)3906 //10.12.99): 
Gesamt: 4.706.959 e 

davon EFRE: 4.151.459€ 
davon ESF: 330.500 € 
davon EAGFL-A: 225.000 € 

Letztgültige Entscheidung an den Begleitausschuss: 3.16/CZ-2998/99 //21.12.99 

A. OPERATIONELLER KONTEXT / PHYSISCHE DURCHFÜHRUNG 

1. Entwicklungen wirtschaftlicher, sozialer, politischer, rechtlicher bzw. legislati-
ver Art während der Programmlaufzeit im Programmgebiet 

Die Entwicklung während der Programmlaufzeit im Programmgebiet lassen sich als sehr 
positiv bewerten. 

Seit dem EU-Beitritt Österreichs, aber auch schon in den Jahren davor (insbesondere seit 
dem Fall des "Eisernen Vorhanges" im Jahr 1989) wurden enge Kontakte auf kommunaler, 
politischer und wirtschaftlicher Ebene zur ehemaligen Tschechoslowakei und jetzigen Re-
publik Tschechien aufgebaut. Dabei wurde immer ein Schwerpunkt auf die Kooperation 
mit den unmittelbaren Nachbarregionen gelegt. Bereits im Jahre 1992 erfolgte die Grün-
dung des Vereins „EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald", der die grenzüber-
schreitende Kooperation in wirtschaftlichen, touristischen, raumordnerischen und sozio-
kulturellen Belangen zwischen der Region Südböhmen und dem Mühlviertel intensivierte. 

Während der Programmlaufzeit wurde in nordöstlichen Niederösterreich die trilaterale Eu-
regio Weinviertel — Südmähren — Westslowakei gegründet, zwischen dem Waldviertel 
sowie den angrenzenden Teilen Tschechiens gab es ebenfalls bereits intensive Kontakte 
und Vorarbeiten zur Gründung einer Euregio (Euregio Silva Nortica), deren Gründung er-
folgte allerdings erst nach Ende der Programmlaufzeit. 

Die administrative Umstrukturierung der Tschechischen Republik führte zeitweise zu 
Problemen bei der Programmimplementierung auf Projektebene (fehlende bzw. wechseln-
de Ansprechpartner auf administrativer Ebene), verbesserte sich allerdings während der 
Laufzeit kontinuierlich. 

Der wirtschaftliche Entwicklungsrückstand, den diese Grenzregionen aufgrund des Eiser-
ner Vorhangs hatten, konnte zu einem Teil gegenüber den Gunstlagen Österreichs wettge-
macht werden. Die Aufnahme aller Gebiete in die Förderkulisse der Ziel 2-Programme der 
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Periode 2000 — 2006 (in geringem Ausmaß als Phasing-out-Gebiete) zeigt allerdings, dass 
noch wesentlicher Aufholbedarf gegenüber den gut entwickelten Wirtschaftsräumen süd-
lich des Programmgebietes (Region Linz-Wels, St. Pölten, Wien Umland, ...) besteht. 

Die Unterschiede in den rechtlichen Grundlagen und budgetäre Abläufe zwischen 
INTERREG IIIA und PHARE CBC sind trotz Bemühungen zu einer gewissen Annäherung 
nach wie vor ein Haupthindernis für eine wirksamere grenzüberschreitende Kooperation. 

Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Umsetzung des Programms; ggf. 
Einhaltung etwaiger besonderer Durchführungsbestimmungen oder im Rah-
men der Partnerschaft vereinbarter Bedingungen (z.B. Genehmigungsbeschlüs-
se) 

Die geschlossene Grenze (Eiserner Vorhang) vor 1989 hat nicht nur die wirtschaftliche 
Kooperation und den Reiseverkehr zwischen dem nördlichen Österreich und Tschechien 
erheblich eingeschränkt, auch die Zusammenarbeit zwischen Menschen, Vereinen und 
Kommunen war praktisch nicht vorhanden. Um gerade diese „zwischenmenschliche" 
Komponente rasch wieder zu verbessern, wurde der „Dispositionsfonds" (fonds für kleine 
Projekte) geschaffen. Dieser Fonds, der unter der Obsorge der Euregios stand, diente dazu, 
insbesondere kleine Projekte soziokultureller, bildungspolitischer und kulturtouristischer 
Art zu initiieren (people to people). Dadurch kamen sich „als erster Schritt" die Menschen 
beiderseits der Grenze wieder näher, konnten ihre Gemeinsamkeiten eruieren und am Auf-
bau einer Basis auf Vertrauen, gegenseitiger Akzeptanz und Respekt arbeiten. 

Veränderungen im Programm wurden wurden generell durch Angebot und Nachfrage auf 
Projektebene bestimmt und waren auch unmittelbar in Verbindung mit den nationalen 
Möglichkeiten der Finanzierung zu sehen. 

Koordinierung der Interventionen mit den anderen Strukturfonds, den Ge-
meinschaftsinitiativen, den Interventionen der EIB und den sonstigen beste-
henden Finanzinstrumenten sowie Übereinstimmung mit anderen sektorspezi-
fischen, regionalen, nationalen oder gemeinschaftlichen Politiken 1  

Durch die Installierung eines zentralen Sekretariats für alle Strukturfondsprogramme Öster-
reichs bei der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) konnte eine stabile und 
permanente Koordinierung aller Interventionen gewährleistet werden. 

Die Programmierung von INTERREG IIA erfolgte auf Basis der nationalen, regionalen 
und sektorspezifischen Politiken, sodass mit dem INTERREG-Programm eine mit der ös-
terreichischen Förderpolitik abgestimmte grenzüberschreitende Zusammenarbeit gewähr-
leistet werden konnte. 

Darstellung von Projekten 

Projekte, die im Berichtszeitraum aus INTERREG IIIA finanziert und umgesetzt wurden, 
sind aus den jeweiligen Jahresberichten zu ersehen. Insbesondere wird auf den Jahresbe- 
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richt 2000 verwiesen, der durch den Magistrat der Stadt Wien verfasst wurde, vom Begleit-
ausschuss im Rundlaufverfahren vom 22. Mai 2002 (G.Z. 3.16/C/ - 1091/02) genehmigt 
und am 6. Juni 2002 (G.Z. 3.16/C/ - 1223/02) der Europäischen Kommission, GD Regio-
nalpolitik, übermittelt wurde. 

B. VERWALTUNG und BEGLEITUNG DES PROGRAMMS 

1. Beschreibung der Verwaltungsstrukturen des Programms (Verantwortlichkei-
ten, Strukturen, verwendete Methoden und Finanzmittelflüsse, Auswahlmethoden 
und -kriterien für die Projekte) 

Die Koordination bzw. Gesamtabwicklung des Programms erfolgte partnerschaftlich zwi-
schen dem Bundeskanzleramt, Abt. IV/4 auf Bundesebene und den beteiligten Bundeslän-
dern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien (jeweils die Geschäftsstellen für EU-
Regionalpolitik). Diese vier „hauptverantwortlichen" Partner bedienten sich eines gemein-
samen Sekretariats, das bei der Österreichischen Raumordnungskonferenz angesiedelt war 
und die administrative Abstimmung und Verwaltung des Programms innehatte. 

Die Abwicklung der beiden Strukturfonds erfolgte zentral durch die zuständigen Bundes-
ministerien 

Ministerium für Land— und Forstwirtschaft (jetzt: Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) für den EAGFL-A 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit (jetzt: Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit) für den ESF. 
Die Abwicklung des EFRE erfolgte unter der Gesamtkoordination des Bundeskanzler- 
amtes, Abt IV/4 zu einem großen Teil dezentral in den beteiligten Länder durch folgen- 
de Dienststellen: 

In Oberösterreich: Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Gewerbe (Wirtschafts- 
politik) 
In Niederösterreich: Amt der NÖ. Landesregierung, Abt. RU 2 
In Wien: Amt der Wiener Landesregierung, Magistratsdirektion EU-Förderungen 

In den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Wien wurde jeweils ein 
INTERREG IIA-Beirat als effiziente Umsetzungsstruktur auf Ebene der Länder eingerich-
tet. Der Beirat war ein Empfehlungsgremium, das über die Förderung eines Projektes im 
Rahmen von INTERREG IIA entschied. Involviert waren Vertreter der Bundes- und Lan-
desförderstellen sowie Sozialpartner, wobei der Teilnehmerkreis je nach Tagesordnung 
flexibel gehandhabt wurde. Die Förderzusage einzelner Projekte erfolgte wie bei allen 
Strukturfondsprogrammen durch die regional und kompetenzmäßig zuständige Förderstel-
le(n). Neben dieser Funktion der Förderempfehlung war der Beirat auch das Forum für den 
laufenden Informationsaustausch über die Gesamtprogrammentwicklung, mögliche künfti-
ge Projekte, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Fragen der Förderabwicklung und des 
Monitorings. 

Auf regionaler und lokaler Ebene sind mittlerweile arbeitsfähige Achsen grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit zwischen dem Mühlviertel, dem Waldviertel und Südböhmen und 
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dem Weinviertel und Südmähren entstanden. Die Zusammenarbeit erfolgt in projektbezo-
genen Arbeitsgruppen, regelmäßigen Treffen und gegenseitigen Veranstaltungen je nach 
den lokalen Gegebenheiten. 

Die beteiligten Bundesländer bzw. die Förderstellen der Landesregierungen handeln bei der 
Projektentstehung bewusst im Sinne des Subsidiaritätsprinzips. Erst wenn die konkrete 
Frage der INTERREG-Förderfähigkeit auftaucht, werden die Förderstellen des Landes ak-
tiv eingebunden. Die Richtigkeit der Vorgangsweise bestätigt sich u.a. dadurch, dass den 
Förderstellen durch die Projektanten über die EUREGIOs/Regionalmanagements als unter-
stützende Organisationen in der Regel INTERREG-fähige und gut vorbereitete Projekte 
zur Förderung beantragt werden. 

• 

• 
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2. Beschreibung des Begleitsystems des Programms sowie Zusammensetzung und 
Arbeitsweise des Begleitausschusses; Darstellung von etwaigen Änderungen in 
den Verwaltungs- oder Begleitsystemen 
Beschreibung der Tätigkeiten des Begleitausschusses und seiner wichtigste Be-
schlüsse 

Auf Basis einer Geschäftsordnung, die sich der Begleitausschuss gab, fanden die Sitzungen 
des Begleitausschusses zur Begleitung des Programms regelmäßig (jährlich) statt. Konkret 
wurden folgende Sitzungen abgehalten: 

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 

Datum 22.3.1996 3.6.1997 17.4.1998 19.10.1998 15.7.1999 

Ort Wien Freistadt; OÖ Gmünd; NÖ Wien Melk/Donau. , 
NÖ 

Die Mitglieder des Begleitausschuss setzten sich zusammen aus: 
Vertretern der Bundesministerien, 
Vertretern der beteiligten Bundesländer, 
Vertretern der Städte und Gemeinden (durch diese waren auch die Euregios vertreten), 
Vertretern der Sozial und Wirtschaftspartner, 
Vertretern der EK (jeweils ein fondsspezifischer Vertreter), 
Vertretern der tschechischen Republik. 

Von allen Sitzungen des Begleitausschusses wurden Protokolle angefertigt, die allen Mit-
gliedern des Begleitausschusses und somit auch der EK vorliegen. Hauptbeschlusspunkte 
waren insbesondere: 

Beschlüsse auf Programmänderung, 
Beschlüsse der Jahresberichte sowie der Zwischenevaluierung 
Beschlüsse der Förderung der vorgelegten, in den Beiräten vorbegutachteten grenz-
überschreitenden Projekte. 

3. Darstellung der Änderungen in den Finanztabellen: 
Verschiebungen zwischen Unterprogrammen/Schwerpunkten, Maßnahmen, 
Jahren, mit den jeweiligen Genehmigungsdaten (Begleitausschussbeschlüsse 
und EK-Entscheidungen) 

Die Beschlüsse des Begleitausschusses zur Änderung der Finanztabelle ist aus den Sit-
zungsprotokollen ersichtlich. Die letztgültige Entscheidung durch die EK erfolgte am 10. 
Dezember 1999 unter folgender Nummer: K(1999)3906 
Die letztgültige Entscheidung wurde den Mitgliedern des Begleitausschusses mit dem 
Schreiben der ÖROK vom 21. Dezember 1999 (GZ. 3.16/CZ-2998/99) zur Kenntnis ge-
bracht. 
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Im Einzelnen wurden in den Sitzungen des Begleitausschusses (BA) folgende Änderungen 
beschlossen: 

BA-Sitzung: keine Änderungen 
BA-Sitzung: keine Änderungen 
BA-Sitzung: keine Änderungen 
BA-Sitzung: Zuteilung der Indexierungsmittel der Jahre 1996 — 1998: Gesamt 185.398 

ECU, davon auf Maßnahme 1.1: 33.099 ECU 
davon auf Maßnahme 2.1: 141.360 ECU 
davon auf Maßnahme 5.1: 10.938 ECU 

BA-Sitzung: Programmänderungsantrag (Finanzmittelumschichtung im Bereich des 
EFRE): Der Antrag wird am 30.7.1999 der EK übermittelt (G.Z. 3.16/CZ-
1781/99); die Entscheidung der Kommission (K(1999) 3906 erfolgte am 
10. Dezember in folgendem Umfang: 

EK-Entscheidung 1995 EK-Entscheidung 1999 Veränderung 
Gesamt 4.500.000 E 4.706.959 E + 206.959 E 
EFRE 3.944.500€ 4.151.459€ + 206.959 € 
ESF 330.500€ 330.500€ keine 
EAGFL-A 225.000 E 225.000 E keine 

Geringfügige Änderung erfolgten in allen Maßnahmen des EFRE. Als primärer Grund ist da-
bei das vorliegen konkreter Projekte zu nennen, die im Jahr 1999 noch genehmigt wurden 
bzw. in den beiden „Auslaufjahren" umgesetzt wurden. Die Umschichtungen dienten daher 
primär der optimalen Ausnutzung des Programms, dessen Finanztabelle 1995 indikativ fest-
gelegt wurde. Im Detail wurden gegenüber der Entscheidung der Kommission aus dem Jahr 
1995 folgende Verschiebungen vorgenommen: 

Maßnahme 1.1 + 60.737€ 
Maßnahme 1.2 - 19.650€ 
Maßnahme 2.1 + 192.777€ 
Maßnahme 2.2 - 92.617€ 
Maßnahme 2.3 + 56.215 E 
Maßnahme 5.1 - 88.305 E 
Maßnahme 5.2 + 97.702 e 

4. Verwendung der Technischen Hilfe in Zusammenhang mit Verwaltung und 
Begleitung der Intervention 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Verwendung der Mittel der Technischen Hilfe 
gegeben. 

Technische Hilfe — Raumplanung und Regionalpolitik, Entwicklungsstudien: 
Im Rahmen dieser technischen Hilfe wurden primär Studien zur gemeinsamen regiona-
len Entwicklung mit wirtschaftlichen, ökologischen und verkehrlichen Themen durch-
geführt. Dazu wurden mit 2.604.586 ATS EFRE-Mittel mit 2.604.588 ATS nationalen 
öffentlichen Mitteln kofinanziert. 

Technische Hilfe — Small project facilities, Programm-Management, Evaluierung 
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Insgesamt wurden für diese Maßnahme (5.2) 6.798.962 ATS EFRE-Mittel mit 
6.907.683 ATS nationalen öffentlichen Mitteln kofinanziert (rund 90 % der Mittel). Im 
Rahmen dieser technischen Hilfe wurden primär die Regionalmanagements und der 
Fonds für kleine Projekte in den einzelnen Teilregionen finanziert Von den verbleiben-
den Mitteln wurden primär Publizitätsmaßnahmen umgesetzt. Für die Zwischenevaluie-
rung des Programms wurden rund 236.000 ATS bereitgestellt. 

Die Kosten für die Führung des Technischen Sekretariats und des Monitorings wurden 
nicht aus dem Programm bestritten. 

Regional betrachtet wurde in Oberösterreich das Hauptaugenmerk auf die Unterstützung 
der Euregio Bayerischer Wald/Böhmerwald zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
(trilateral, auch mit Bayern) sowie auf der optimalen Verwendung des Dispositionsfonds 
gelegt. Der Fonds kleiner Projekte wurde auch noch im Jahr 2000 durchgeführt und wird in 
der Folge (INTERREG IIIA) professionalisiert und ausgeweitet. In Niederösterreich wur-
den gegen Abschluss der Programmperiode im Rahmen der Technischen Hilfe noch eine 
„Grenzlandstudie 2010" (1.104.000,00 ATS), eine Studie über „Umweltrelevante Investiti- 
onen im Grenzraum zu Tschechien" (300.000,00 ATS), der Dispositionsfonds für das 0 
Waldviertel sowie eine Publizitätsmaßnahme gesetzt. In Wien wurde der Schwerpunkt e- 
benfalls auf die Kofinanzierung von Small Projects gelegt. 

5. Tätigkeiten im Rahmen der Information und Publizität 

Die Publizitätsmaßnahmen wurden auf verschiedenen Ebenen umgesetzt. 
auf Ebene der Euregios: Durch die Euregios und Regionalmanagements wurde auf 
Projektebene kontinuierlich über Erfolge des Programms berichtet. Dazu wurden diese 
regionalen Organisationen im Rahmen der technischen Hilfe entsprechend unterstützt 
(als Teil der „institutionellen Förderung"). Insbesondere durch deren periodisch er-
scheinende Publikationen (z.B. „Euregio-Post" der EUREGIO bayerischer 
wald/böhmerwald, erschien 4 x jährlich), mit fortschreitender Programmumsetzungs-
dauer wurde das Medium Homepage immer stärker für die Öffentlichkeitsarbeit ge-
nutzt (z.B. www.euregio.at). 
Auf Ebene der Länder und durch das Bundeskanzleramt: Auf Ebene der Länder wurde 
primär durch nicht periodisch erscheinende Broschüren Informationspolitik betrieben, 
das Land Niederösterreich hat darüber hinaus auch ein Video zum Programm bzw. zu 
ausgewählten Projekten veröffentlicht. 
Als wichtigste Broschüren sind zu nennen: 

INTERREG 1995 — 1999, Grenzen überwinden — Netzwerke knüpfen; Herausge-
ber: Bundeskanzleramt. 
INTERREG IIA in Niederösterreich, ein Leitfaden zur Projekteinreichung; Heraus-
geber: Amt der NÖ. Landesregierung. 
INTERREG — Das Programm für die Zukunft der Grenzregionen; Herausgeber: 
Amt der NÖ. Landesregierung. 
EREG — Eigenständige Regionalentwicklung im Grenzraum; Herausgeber: Amt der 
NÖ. Landesregierung. 
INTERREG, Projekte der Stadt Wien zur EU-Erweiterung; Herausgeber: Amt der 
Wiener Landesregierung. 

II 
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EU-Regionalpolitik in Oberösterreich — Zwischenbilanz; Herausgeber: Amt der 
OÖ. Landesregierung. 

Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl projektbezogener Publikationen, deren Nen-
nung den Rahmen sprengen würde. 

Neben den Publikationen wurden seitens der Länder bei Bedarf Pressekonferenzen 
bzw. Presseaussendungen durchgeführt, um so die Verbreitung des Programms, seiner 
Inhalte und guter Projekte zu fördern. 

Es wird weiters auf die Unterlage des ÖROK-Unterausschusses Regionalwirtschaft hinge-
wiesen, die Angaben zu den in der Periode 1995-1999 getroffenen Publizitätsmaßnahmen 
aller regionalen Gemeinschaftsinitiativen- und Zielprogramme sowie horizontaler Gemein-
schaftsinitiativenprogramme mit räumlich begrenztem Wirkungsbereich enthält. Diese 
Unterlage ist am 6. November 2000 von der Geschäftsstelle der Österreichischen Raum-
ordnungskonferenz an die Europäische Kommission, GD Regionalpolitik, übermittelt wor-
den (vgl. G.Z. 4.04 — 2466/00). 

6. Beachtung der Gemeinschaftspolitiken auf Maßnahmenebene (Wettbewerbs-
regeln, Vergabe öffentlicher Aufträge, Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern, Umweltschutz inkl. Studien über Auswirkungen auf die Umwelt) 
incl. Beschreibung der Berücksichtigung der Gemeinschaftspolitiken, allfälli-
ger Abweichungen und flankierender Maßnahmen 

a) Wettbewerb: 

Im Rahmen dieses Programms wurden keine Beihilfen gewährt, die durch die Begünsti-
gung bestimmter Unternehmen oder bestimmter Produktionszweige den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen (Art. 87 EWG). Die Förderung von Unternehmen gemäß Art. 87, 88 
des EG-Vertrages erfolgte nur im Rahmen der de - minimis - Freistellungsverordnung. 
Bei der Kumulierung von Fördermaßnahmen wurden die Förderhöchstsätze, die nach 
Art. 87 Abs. 3 EG-Vertrag vorgesehen sind, eingehalten. Sofern die Möglichkeiten der 
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 für „de-minimis" — Beihilfen genutzt wurden, erfolgt ei-
ne entsprechende Überwachung der Einhaltung der Kumulierungsobergrenze von 
100.000 Euro für ein und dasselbe Unternehmen innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jahren. Eine darüber hinausgehende Förderung im Rahmen wettbewerbsrechtlich rele-
vanter Förderrichtlinien bzw. Förderprogramme findet nicht statt. 

Betreffend Landwirtschaft ist festzustellen, dass eine Förderung der Herstellung, Verar-
beitung und Vermarktung von Erzeugnissen gemäß Anhang I des EG-Vertrages nicht 
erfolgte. Die Förderung von Projekten im sonstigen landwirtschaftlichen Bereich gemäß 
Art. 87, 88 des EG-Vertrages erfolgte nur im Rahmen der de - minimis - Freistellungs-
verordnung; 
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Bei einer Förderung gemäß Art. 87, 88 des EG-Vertrages werden die besonderen Re-
striktionen des Verkehrsbereiches beachtet. 

Nachhaltigkeit 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit spielte in diesem Programm insofern eine wichtige Rol-
le, als hier wirtschaftliche Entwicklung in ökologisch hochsensiblen Räumen stattfindet. 
Als horizontales und übergeordnetes Prinzip fand es in allen Prioritätsachsen Eingang. 
Besondere Bedeutung erlangt es jedoch dort, wo die Frage der Koordination von unter-
schiedlichen Nutzungsansprüchen zum Tragen kommt. Nicht nur im Bereich der Regio-
nal- und Umweltplanung und bei der Weiterentwicklung von grenzüberschreitenden 
Natur- und Nationalparks wird auf dieses Prinzip konkret verwiesen, auch dort wo bran-
chenspezifische Unterstützung vorgesehen ist, wie bspw. im Tourismus und der Frei-
zeitwirtschaft oder im Bereich der technischen Infrastruktur (Ver- und Entsorgung) ka-
men entsprechend der speziellen regionalen Erfordernisse und Rahmenbedingungen 
nachhaltig wirksame Konzepte zur Umsetzung. 

Die für die Programmdurchführung verantwortlichen Stellen haben gewährleistet, dass 
die Maßnahmen, die mit dem INTERREG-Programm durch die Strukturfonds gefördert 
wurden, mit dem im Rahmen von Natura 2000 gewährten Gebietsschutz vereinbar wa-
ren. Mögliche negative Beeinflussungen wurden bereits im Planungsstadium von Vor-
haben sorgfältig und unter Berücksichtigung von Alternativlösungen beurteilt und an-
gemessene Vorkehrungen rechtzeitig getroffen, die für die Erreichung der Schutzziele 
der jeweiligen Natura 2000-Gebiete unabdingbar sind (gern. Art. 4 und 6 RL 
92/43/EWG). 

Gender Mainstreaming 

Die Beteiligung von Frauen am wirtschaftlichen und sozialen Leben ist aufgrund gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen immer noch deutlich geringer als die der Männer. 
Wenngleich durch das INTERREG-Programm diese Unterschiede in den Zugangsmög-
lichkeiten zu Arbeit und Einkommen, sozialen und politischen Funktionen nicht abge-
baut werden konnten, so wurden die Möglichkeiten ausgenützt, die es bietet. Basierend 
auf geschlechtsspezifischen Problemlagen erfolgte die Umsetzung der Maßnahmen vor 
dem Hintergrund der europäischen und nationalen Gleichbehandlungspolitiken. 

Umwelt 
Zu dem Maßnahmen, die geeignet sind, zur Verfolgung des Querschnittsziels "Nach-
haltige Entwicklung" praxisnah beizutragen, gehörte die aktive Beteiligung der zustän-
digen Umweltbehörden im Begleitausschuss. Bei der Projektprüfung und Entscheidung 
wurden in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Förderrichtlinien und Ver-
fahren die Belange der Nachhaltigkeit entsprechend berücksichtigt. Dabei werden die 
zuständigen Umweltbehörden einbezogen. 
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FINANZIELLE DURCHFÜHRUNG 

1. Zusammenfassung der Verwirklichungen, der Ergebnisse und der Auswirkun-
gen auf Programmebene; Angabe der Aktivitäten zur Berücksichtigung dieser 
Ergebnisse 

auf Maßnahmenebene: siehe Maßnahmenblätter (Anhang 1 des Berichts) 
Hinweis: Die Schillingangaben in den Spalten 2 und 3 (,Daten aus dem OP" 
bzw. „Stand gern. Änderung der Finanztabelle durch den Begleitausschuss") sind 
Richtwerte. Es gelten die Planzahlen, die in der letztgültigen Entscheidung der 
Kommission enthalten sind. 

auf Programmebene: Vergleichende Tabellen der geplanten, bewilligten und aus-
bezahlten Mittel (siehe Tabellen Anhang 2 des Berichts) 

1. Von der Kommission erhaltene Zahlungen 
(siehe Tabelle Anhang 3 des Berichts, tab-zahl.xls) 

BEWERTUNGEN 

1. Allgemeine Beschreibung der durchgeführten Bewertungstätigkeit 

Zwischenbewertung 
Die Begleitausschüsse für die vier INTERREG IIA-Außengrenzprogramme mit der Slowakei, 
Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn haben die Geschäftsstelle der Österrei-
chischen Raumordnungskonferenz im Jahre 1997 beauftragt, eine gemeinsame Zwischenbe-
wertung durch externe Evaluatoren durchzuführen. 

Die gemeinsame Zwischenbewertung wurde von der TRIGON Entwicklungsberatung Unter-
nehmensberatung Ges.m.b.H. vorgenommen und umfaßt den Zeitraum vom Beginn der Um-
setzung mit Jänner 1996 bis Dezember 1997. Der Bericht zur Zwischenbewertung der 
INTERREG IIA-Außengrenzprogramme wurde nach Abschluss der Bewertungsarbeiten im 
Jahr 1998 in komprimierter Form im April 1999 in der ÖROK-Schriftenreihe (Nummer 149) 
publiziert. 

Die wesentlichen Inhalte dieser Zwischenbewertung waren (Auszug aus der Zwischenevaluie-
rung, Punkt 5.12 „Zusammenfassung und Empfehlungen"): 

„In dieser Programmregion funktioniert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit be-
reits recht gut. Das liegt daran, dass in Niederösterreich und Oberösterreich regionale 
Aktivierungsstrukturen und EUREGIO-Büros schon vor dem EU-Beitritt bestanden ha-
ben. Daher konnte INTERREG sofort mit einigen Projekten starten und es mussten nicht 
erst langsam Kontakte geknüpft werden. 
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Die Umsetzung des Programms ist mit 28 % Mittelbindung deutlich überdurchschnittlich. 
Auch die Auszahlung der bewilligten Mittel ist mit 44 % deutlich über allen Programm-
gebieten. Von den 36 Projekten sind 8 mit Oberösterreich, 21 mit Niederösterreich und 7 
mit Wien entstanden. Die Nutzung der Prioritätsachsen "Verbesserung der Infrastruktur" 
sowie "Wirtschaft und Tourismus" und "Land- und Forstwirtschaft" ist sehr gut. Weniger 
genutzt sind die Prioritätsachsen "Raumplanung" und insbesondere "Humanressourcen". 
Bei letzteren bedingt durch die lange Zeit blockierte Vergabe von ESF Mitteln. 

Im Programmgebiet wirkt sich die besondere Förderung regionaler Aktivierungsstruktu-
ren auf die Projektgenerierung sehr positiv aus. EUREGIO-Modelle arbeiten sowohl im 
oberösterreichischen als auch im niederösterreichischen Programmgebiet mit Erfolg. 
Hinzu kommt, dass seit Jahren bewährte Waldviertelmanagement und das Weinviertel-
management INTERREG rasch aufgriff und die Entstehung geeigneter Projekte forcierte. 

Im Programmgebiet entstanden eine Reihe beispielhafter grenzüberschreitender Projekte 
wie etwa: 

Revitalisierung eines Teilstückes der Pferdeeisenbahn Linz — Budweis 
Grenzüberschreitende Tourismusfachschule in Bad Leonfelden 
Grenzüberschreitender Kultur- und Beratungsverein "Grenznutzen" in Gmünd 
Aufbau einer trilateralen EUREGIO in Niederösterreich 
Grenzüberschreitende Pflichtschule "Vienna Multilingual School" in Wien 
Trilateraler March-Panorama-Radweg Weinviertel, Südmähren, Zahorie 

Wesentlich ist aus der Sicht der Akteure in der Programmregion, dass in INTERREG 
nicht nur gute ökonomische Projekte sondern vermehr auch grenzübergreifende Projekte 
mit soziokulturellen Schwerpunkten entwickelt und gefördert werden. Nur so könne der 
kulturelle Wandel an der Grenze schrittweise vorangetrieben werden. 

Vom niederösterreichischen Programmmanagement wurden sehr sorgfältig geplante Ini-
tiativen zur Information und Aktivierung von Projektträgern gemacht. In Oberösterreich 
liegt diese Aufgabe bei den Mitarbeitern der EUREGIO. 

Die Abwicklung erfolgt durch die jeweiligen INTERREG-Koordinierungsstellen des Lan- • 
des. In Niederösterreich ist es in Form des INTERREG Förderbeirates gelungen, die re-
lativen Förderstellen sehr gut zu vernetzen. Zu verbessern ist in der Abwicklung generell 
noch die Durchlaufzeit der Projektabwicklung. Insbesondere sollten die bundsländerin-
ternen Entscheidungs- und Abwicklungswege vom Antrag bis zur Mittelauszahlung ver-
bessert werden. 

Das Zusammenspiel von INTERREG mit PHARE CBC ist, wie schon im allgemeinen Teil 
ausgeführt, nicht befriedigend. Auch bei bestem Kooperationswillen aller Beteiligten und 
guter Planung lassen die Systemunterschiede der zwei Förderprogramme eine koordi-
nierte Abwicklung von grenzüberschreitenden Projekten nicht zu. Neben den starren Ge-
nehmigungsprozeduren sind insbesondere die Projektdurchlaufzeiten indiskutabel. Dies 
entmutigt grenzüberschreitende Initiativen häufig." 

Auf Grund der hervorragenden Bewertung des externen Evaluatorenteams wurden keine un-
mittelbaren Änderungen in der Programmverwaltung bzw. —implementierung vorgenommen. 
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